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u!! ,oo lhnen nornUu erholenden polizeilichen Genehmigung entspro**&hffi"t

. J t

,, "o/ttüi;, *o,rn die Hälfte a*/,Zffi=*#i-�-Die Plaiznii€re-hq$at
franko einzuzahlen ist, , während der Rest am
10. Angust d. J., lä-ngstens jeCoch vor Beginn des Volksfestes, in Bar entrichtet werden muß,
da sonst der polizeiliche Eriaubnisschein nlcht ausgestellt.wircl.

Den Platz halien rvir Ihnen Ais &h1Den Platz halien rvir Ihnen bis &.$z'+rlnu. 
- 

farktdtaa/_.... offen. sollten sie bis
dahin die erste Einzahlung nicht geleistet hab{n, so verden wir darüber anCerureit verfüsen.anCerureit verfügen.

Durcli Leistung der Anzahlung verpflichten Sie sich zur Erfüllung foigender Vertrags-
trest immungen:

.1. lnnerhalb 14 Tagen nach Empfang des vorliegenden Schreibens ist cler beifolgende
i'rageb'ogen an das Volksfest-l(omitee gewissenhaft ausgefüllt einzusencien. Die
poiizeiiiche Oenehnrigung ziir .Ausübung der Schaustellung beziv. des Fahrgeschäftes
auf Cem Volksfestplatze erfoigt nur auf Grund cler Angaben dieses Fragebogens
und der vor Betriebseröffnung vorzultehmentjen Besichtigung des Geschäftes. Wird
die polizeiliche Oenehnignng aus irgend einem Ci'unde versgt, so hat der betr.
Oeschäftsinhaber kein Anrecht auf Rückvergütung gehrbter .&lsiagen oder Ent-
scliädigung lür entgarrgenerr Gen,inn.

2 rlit Einsenciung dei- .,\nzahrung ist eine ständige Adresse anzugebdr.
3- Die Autba.uarbeiien tnüsse;r späiestens einen Tag vcr Beginn des Festes ,roliendei sein.

\Vährend der L)auer des Fe-;tes dirrfen wetler Aufbalr- noch Abbrucharbeiten vor-
get iOtnmen , . i 'erden.

-1. Al len pol izer l ichen \rcrschri i ten sov, i t :  Anordnungeu des Festausschusses ist  unbedingt
i',;lge z',t leisterr. Azei,r'l"nblleui:htung ist z:ugelassen unter der Vorausse:zung, da{1
ciic .{nlrge den in Bal,'ern gilltigen cL,erpollzeiiiciren V'oi'schi'irle;i entspricht.
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5. zur Erlangung der baupolizeilichen cenehmigung sind Pläne des Baurverkes in

doppelter Fertigung rechtzeitig beim stadtmagistrat Nl-rrnberg vorzulegen'

6. 6eschäfte, welche ein möglicherweise an der Stadtgrenze Nürnbergs stattiindendes

snderes sogenanntes Volkslest besuchen, werden zum Volksfest Nürnberg nicht

zugelassen; eine hier geleisiete Anzahlung aul- die Piatzmiete verbleibt jedoch

Eigentum des lolksfest-Ausschusses-
T. Die W€itervermdun* eines Piatzes ,lurch den lvtieter an einen dritien ist nicht zulässig'

Eine geleistete-Anzahlung hleibt auch dann Eigentunr des Festausschusses, wenrt

der gemietete Platz nicht bezogetr vird-

8. Sollte aus irgend .lrelchen Orü.nden :das Volksfest nichi abgehalten verden können

oder rrähregd der Dauer eine Störung erleiden, so haben die beteiligten Geschäfie

kein Anrechi auf Ersatz für gehabte Auslagen oder entgangenen Oewinn.
" : 9. Eine Verlängerung des Festes tiber clie ur:sprünglich festgesetzte Zeit hinaus findet

unter keinen Umständen stah.
10. \tüer auf dem Volksfestplatz den Audschank von geistigen oder nichtgeistigen Getränkeli .

( a l s o a u c h L i m o n a d e n ) b e t r e i b e n w i l l , h a t m i n d e s t e n s 8 T a g e v o r B e g i n n d e s F e s t e s �
' um Erteilung der gewerbepolizeilichen Genehmigung im Zimrner Nr. 7 im Erd-

geschosse des Amtsgebäudes am Fünferplatz nachzusuchen.

_ ll.Besitzer vgn Azetylen-Casanlagen sind verpflichtet, die Karbidübereste alle Tage bis

spätestens vormittags l0 Uhr in den vom Festausschusse aufgestellten Behälter zu

verbringen. r

von elektrischem Strom für Olütrlimpen herstellen. Für den AnschluB an diese
Leitung sind die fesigesetzten Ansshlußgebühren an bezahlen. Bezieht Jemand von
einem anderen Oeschäfte ohne Sevilligung des Fest-Komitees elektrischen Shom,
so hat derselbe nichtsdestörveniger die gleichen Anschlu8gebühren an den Unter-
netmer der.Ringleitung zu entrichten. Oeschäfte, die Licht und Kraft selbst er-
zeugen, haben keine Zahlungen füi AnschluB zu leisten. - |

Exfrakabinettg sogenannte Piktusse, *.iäen nicht zugelassen. Sollten sich derartige 
r

CeSchäfte unter falscher Angabe Plalz verschaffen, so haben sie bei Entdeckung
sofortige Schließung zu gewärtigen.

Alle Anzahlungen sind an den Knssier des Volksfest-Komitees, Herrn Direktor
Otto Kloß, Nürnberg, Rathauspla,tz 4,'zu leisten.

Hochachtungsvoll
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Das Komitee für das Volksfest 19,1y'
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13. Das Volksfest Komite€ läßt dufch äri*n Unternehmer iine Ringleitung zum Bezug

14.
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